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Ersatzwahl eines Mitglieds der 
Bürgerrechtsbehörde für den Rest 
der Amtsdauer 2022 – 2026 
Wahlanordnung

Für die aus der Bürgerrechtsbehörde Meilen aufgrund eines 
Wohnsitzwechsels zurückgetretene Béatrice Mast ist eine Nach-
folgerin bzw. ein Nachfolger für den Rest der laufenden Amts-
dauer 2022 – 2026 zu wählen. In Anwendung von Art. 8 der Ge-
meindeordnung der politischen Gemeinde Meilen (GO) sowie 
§ 48 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) sind bis 
spätestens am Mittwoch, 13. November 2024 Wahlvorschläge 
beim Gemeinderat Meilen, Dorfstrasse 100, 8706 Meilen, ein-
zureichen.

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen 
Wohnsitz in der Gemeinde hat (Art. 4 Abs. 2 GO). Die Kandidatin 
oder der Kandidat muss mit Name und Vorname, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Beruf und Adresse sowie Zugehörigkeit zu einer 
politischen Partei auf dem Wahlvorschlag bezeichnet werden. 
Zusätzlich kann der Rufname angegeben werden.

Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der 
Gemeinde unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum 
und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre 
Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer 
Kurzbezeichnung versehen werden.

Die provisorischen Wahlvorschläge werden nach Ablauf der ers-
ten Frist veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, von 
der Publikation im amtlichen Publikationsorgan an gerechnet, 
können die Vorschläge geändert oder zurückgezogen werden, 
oder es können auch neue Wahlvorschläge eingereicht werden.

Wenn nach der zweiten Frist lediglich ein Wahlvorschlag vor-
liegt, erfolgt gemäss Art. 8 Gemeindeordnung i.V.m. § 54 f. GPR 
eine stille Wahl. Wenn mehrere Wahlvorschläge vorliegen, wird 
die Urnenwahl auf den 9. Februar 2025 angesetzt.

Ein allfälliger zweiter Wahlgang wird auf den 18. Mai 2025 fest-
gesetzt.

Formulare für die provisorischen Wahlvorschläge sind bei der 
Gemeindeverwaltung, Zentrale Dienste, Tel. 044 925 92 54, 
praesidiales@meilen.ch, erhältlich oder können unter www.
meilen.ch (Politik – Wahlen/Abstimmungen – 9. Februar 2025) 
heruntergeladen werden.

Gegen diese Wahlanordnung kann wegen Verletzung von Vor-
schriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 
5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Re-
kurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Meilen, Dorfstrasse 
38, 8706 Meilen, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthalten.
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Fortsetzung Titelseite

Andreas Hersche, Leiter Baumanage-
ment der Gemeinde, spricht lieber 
von einer «Brache». Beide freuen sich 
sichtlich, dass nun eine Lösung ge-
funden wurde.

Der Kran wird direkt am See 
stehen
Ohne die beiden Mehrfamilienhäuser 
zu tangieren, wird der mittlere Teil 
des Grundstücks so umgestaltet, dass 
der «Hafenkran» (siehe Kasten) und 
seine Geleise mit einer Spurbreite 
von 256 cm ins Projekt integriert wer-
den. Auch die diversen ehemaligen 
Kieswannen des Industriedenkmals, 
die heute teils zugewachsen sind, 
bleiben erhalten: als Pflanzflächen. In 
zwei Wannen entstehen Biotope für 
Libellen und Wassertiere, eine weite-
re wird mit Sand aufgefüllt, auf dem 
ein Spielschiff «schwimmt».
«Spannend wird es, wenn wir den 
Kran bewegen», sagt Andreas Hersche. 
Der Kran soll um 180 Grad gedreht 
und auf seinen Schienen auf dem be-
tonierten Trassee nach vorne bis fast 
an den See gefahren werden. Dafür hat 
man eigens den ehemaligen Kranfüh-
rer ausfindig gemacht, der jeden He-
bel kennt. Ob die Elektronik noch 
funktioniert und der Rost die mecha-
nischen Teile nicht zu sehr beschädigt 
hat, wird sich herausstellen. Im Mo-
ment steht die Führerkabine noch un-
ter Wasser, und die Seilzüge der Bag-
gerschaufel sind so morsch, dass sie 
sowieso als erstes entfernt werden.

Einstieg ins Wasser und Netz 
zum Spielen
Betreten oder gar bespielen darf man 
den Baggerkran auch in Zukunft 
nicht. «Viel zu gefährlich», sagt Pepe 
Bösch. Ein hoher Zaun soll Kinder 
und Jugendliche von Kletteraktionen 
abhalten. Stattdessen sollen sie sich 
im Wasser austoben: Eine behinder-
tengerechte Rampe und ein fix mon-
tierter Holzsteg ermöglichen den Ein-
stieg in den See, im Sommer wird 
zwischen bestehenden Pfählen im 
Wasser ein Netz zum Klettern aufge-
spannt.
Ergänzt wird das Ganze mit Stauden 
und Gräsern für Insekten wie Libellen, 
für Vögel und Amphibien. Biodiversi-
tät steht im Zentrum: Neben einer Lie-
gewiese sind eine Blumenwiese, eine 
Ruderalfläche (für Spontanvegetation) 
und Bereiche mit Stauden und Grä-
sern vorgesehen – in Richtung See-
strasse schützen Bäume gegen Blicke 
und Lärm. «Wir versuchen, so viele 
bestehende Pflanzen wie möglich zu 
erhalten», sagt Andreas Hersche, «zir-
kuläres Bauen» sei hierzu das Stich-
wort: «Verwenden, was da ist – das gibt 
ein schönes Sammelsurium.» Nur die 
Neophyten würden entfernt. Drei 
Parkplätze und mehrere Veloplätze 
stehen zur Verfügung, «aber grund-
sätzlich kommen die Leute wohl ehes-
ten zu Fuss», vermutet Pepe Bösch. 
Praktischerweise gibt es in naher Geh-
distanz mit dem Fähre-Kiosk eine Ver-
pflegungsmöglichkeit.

Die erste von drei Aufwertungen 
eines Seezugangs
Weil eine gültige Baubewilligung vor-
liegt, ist das Preisschild des Vorha-

bens bereits bekannt: rund 559'000 
Franken. Knapp die Hälfte davon fällt 
im Zusammenhang mit dem unter 
Schutz stehenden Hafenkran als ge-
bundene Kosten an, der Restbetrag 
für die Umgebungsarbeiten liegt in-
nerhalb der Ausgabenkompetenz des 
Gemeinderats.
Der neue Badeplatz ist die erste von 
drei geplanten Aufwertungen von 
Seezugängen, wie Gemeinderat Pepe 
Bösch erklärt: In etwa zwei Jahren 

folgt die Aufwertung des Strandbads 
Dorfmeilen, weiter geplant ist ein 
«Haus des Wassersports» in einer ge-
meindeeigenen Liegenschaft in Feld-
meilen, all dies in enger Zusammen-
arbeit mit dem Awel (Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft). Die Eröff-
nung des neuen Badeplatzes mit De-
ko-Kran ist nach etwa fünfmonatigen 
Bauarbeiten für März oder April 2025 
vorgesehen.

/ ka

Das Gelände am See befindet sich direkt bei der Einfahrt in die Dorfstrasse. Foto: MAZ

Der Kran wird ans Ufer geschoben, an Land gibt es u.a. zwei Biotope und eine 
Liegewiese (hellgrün). Grafik: zvg

Beerdigungen
Ewane Nzegge-Hunziker, 
Isabelle Fabienne

von Gontenschwil AG, wohn-
haft gewesen in Meilen, In der 
Au 48. Geboren am 8. August 
1957, gestorben am 22. Sep-
tember 2024. 

Brunner, Hans Jakob

von Meilen ZH + Bassersdorf ZH, 
wohnhaft gewesen in Meilen, 
Im Chrummacher 6. Geboren 
am 25. März 1932, gestorben 
am 28. September 2024. Die Ab-
dankung findet am Donnerstag, 
10. Oktober 2024, 14.15 Uhr in 
der ref. Kirche Meilen statt.
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Industriedenkmal von nationaler 
Bedeutung
Bis ins 20. Jahrhundert war Meilen einer der wichtigsten Orte für den 
Ledischiffverkehr am Zürichsee. 1928 erstellte das Kies- und Bagger-
unternehmen KIBAG hier einen Kieshafen mit Schienenbaggeranlage, 
die 1953 modernisiert wurde. 2004 bis 2015 war Schneider Umweltser-
vice AG Mieterin des Umschlagplatzes. Zentrale Umladeeinrichtung war 
der Seilbagger, der das Schüttgut auf Strassenfahrzeuge lud. 
Der aktuelle Seilbagger ersetzte 1953 denjenigen aus dem Jahre 1928. 
Wegen eines Brandschadens erhielt er in den Achtzigerjahren eine 
Blechverkleidung und einen neuen Baggerführerstand. Das Anliefern 
von Kies mit Ledischiffen wurde jedoch schon vor längerer Zeit aufgege-
ben und ganz auf die Strasse verlagert.
Der Meilemer Kran ist im Inventar der ISIS (Informationsplattform für 
schützenswerte Industriekulturgüter der Schweiz) verzeichnet, zusam-
men mit mehreren Tausend anderen Objekten wie Fabrikgebäuden, 
Bahnbauten, Brücken oder Bergbauanlagen.


